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Für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gilt der Allgemeine 
Datenschutzhinweis der Telekom Deutschland GmbH (für Nicht-Kunden: 
Allgemeiner Datenschutzhinweis  für Nicht-Telekom-Kunden), und für 
Telekom Kunden zusätzlich der Datenschutzhinweis für den Abschluss 
eines Festnetz- oder Mobilfunkvertrags).   

Für den SMS-Versand aufgrund der Coronavirus-Einreiseverordnung 
gelten ergänzend die nachfolgenden Hinweise. 

Wir verwenden folgende Daten: 

 Mobilfunk-Rufnummer und Teilnehmerkennung 
 Für Telekom Kunden: 

Ein- und Ausbuchung in ausländischen Mobilfunknetzen 
 Für Nicht-Kunden 

Einbuchung in das Mobilfunknetz der Telekom Deutschland 
GmbH 

Wir verwenden die Daten für folgende Zwecke: 

Wir stellen Ihnen eine Kurznachricht der Bundesregierung zur 
Verfügung, in der auf die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Einreise- und Infektionsschutzbestimmungen im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie auf die zu beachtenden 
Infektionsschutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 hingewiesen wird. 

Wir löschen die Daten über die Einbuchung in unser Mobilfunknetz 
nach 7 Tagen 

Die Speicherung erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit für 7 Tage, weil das 

erforderlich ist, um einen störenden häufigen Versand zu vermeiden, z.B. 
einen täglichen Versand der SMS an Berufspendler. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeitet die Telekom meine 
Daten?  

Die Coronavirus-Einreiseverordnung der Bundesregierung vom 13. 
Januar 2021 (Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten 
Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 nach 
Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch 
den Deutschen Bundestag (Coronavirus-Einreiseverordnung – 
CoronaEinreiseV)) schreibt den Betreibern öffentlicher Mobilfunknetze 
den Versand der Kurznachricht vor. Die Telekom verarbeitet die Daten 
somit auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Ziffer c 
Datenschutzgrundverordnung, § 96 Absatz 1 Satz 2 
Telekommunikationsgesetz in Verbindung mit § 8 Coronavirus-
Einreiseverordnung. 

Wo werden meine Daten verarbeitet?  

Ihre Daten werden in Deutschland und im europäischen Ausland verarbeitet. 

 
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter 

Insbesondere leiten wir Ihre Daten nicht weiter an Gesundheitsämter oder 
andere Beteiligte im Rahmen der Coronavirus-Bekämpfung. Wir verwenden Ihre 
Daten ausschließlich für den SMS-Versand. 
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